
Übersicht über die zu entrichtenden Gebühren bei Neukauf und einerichtenden Gebühren bei Neukauf und einer Nutzungsverlängerung

aufgrund der Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen

der Gemeinde Gilching, Bekanntmachung am 28.12.2011, in Kraft getreten am 29.12.2011

und Satzungsänderung für Grabgebühren Urnengräber ab 01.01.2014

Grabart Betrag 6 Jahre Betrag 12 Jahre

Familiengrab (3fach) 1.117,00 €               2.234,00 €              

Familiengrab 727,50 €                  1.455,00 €              

Einzelgrab 399,00 €                  798,00 €                 

Kindergrab 194,50 €                  389,00 €                 

 Urnengrab (2 Grabstellen) 327,00 € 654,00 €

Urnengrab (4 Grabstellen) 593,00 €                  1.186,00 €              

Urnennische 621,00 €                  1.242,00 €              

Baumgräber 651,00 €                  1.302,00 €              

und 16,00 € für die neu ausgestellte Graburkunde


